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1. Einführung eines Sonderrechts erfordert nicht die Zustimmung aller 
Mitglieder 

Nach § 35 BGB können Sonderrechte eines Mitglieds nicht ohne dessen Zustimmung 
eingeschränkt werden. Das bedeutet aber nicht, dass bei Einführung eines Sonder-
rechta alle nicht bevorzugten Mitglieder zustimmen müssen. 

Das stellt das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg im Fall eines Schützenvereins klar (Urteil 
vom 14.07.2021, 12 W 2036/20). Der führte per Satzungsänderung eine Beitragsbefreiung 
für Ehrenmitglieder ein. Das Registergericht lehnte die Eintragung der Neufassung ab. Bei 
der Beitragsbefreiung für Ehrenmitglieder handele es sich um ein Sonderrecht, zu dessen 
Einführung nach § 35 BGB alle nicht bevorzugten Mitglieder zustimmen müssten. 

Das OLG sah das anders. Zwar sei eine Beitragsbefreiung grundsätzlich ein Sonderrecht im 
Sinne von § 35 BGB. Solche Sonderrechte sind besondere Mitgliedschaftsrechte, die einzel-
nen Mitgliedern eine gegenüber den sonstigen Mitgliedern abweichende körperschaftliche 
Stellung vermitteln und insoweit in zulässiger Weise den vereinsrechtlichen Gleichbehand-
lungsgrundsatz durchbrechen. Die Entziehung eines solchen Sonderrechts nach § 35 BGB 
kann nur mit Zustimmung des betroffenen Mitglieds erfolgen. 

Daraus lässt sich aber nicht ableiten, dass auch für die Begründung eines Sonderrechts im-
mer die Zustimmung aller nicht privilegierten Mitglieder erforderlich ist. Deren Zustimmung ist 
verzichtbar, wenn die Ungleichbehandlung einzelner Mitglieder sachlich gerechtfertigt ist. Die 
Regelung einer Ehrenmitgliedschaft ist bei Vereinen nicht unüblich und als Anerkennung be-
sonderer Verdienste um den Verein grundsätzlich auch sachgerecht. Das ergibt sich auch 
daraus, die Ehrenmitglieder keine Zuwendungen aus Beitragsmitteln erhalten. 

Weil die Ehrenmitgliedschaft mit einer Beitragsbefreiung verbunden wird, verlangt der 
Gleichbehandlungsgrundsatz nach Auffassung des OLG, dass zumindest theoretisch jedes 
Mitglied die Chance hat, die Ehrenmitgliedschaft selbst zu erhalten. Das war im vorliegenden 
Fall laut Satzung grundsätzlich möglich. Die entsprechende Satzungsänderung bedurfte 
deswegen nicht der Zustimmung aller Mitglieder. 
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2. Kooperationen mit gemeinnützigen Einrichtungen 

Mit dem Jahressteuergesetz 2020 wurde eine Regelung in das Gemeinnützigkeitsrecht 
aufgenommen, nach der Körperschaften auch dann gemeinnützig sein können, wenn 
sie einen steuerbegünstigten Zweck nur in Kooperation mit einer anderen gemeinnüt-
zigen Einrichtung verwirklichen. So können auch Einrichtung begünstigt sein, die nur 
Hilfszwecke für andere verfolgen, die für sich genommen nicht gemeinnützigkeitsfähig 
sind. 

Nach der neuen Regelung des § 57 Abs. 3 Abgabenordnung (AO) verfolgt eine Körperschaft 
ihre steuerbegünstigten Zwecke auch dann unmittelbar, wenn sie satzungsgemäß mit min-
destens einer weiteren Körperschaft planmäßig zusammenwirkt. Sie muss also nicht unmit-
telbar gemeinnützige Tätigkeiten erbringen, sondern kann das auch mittelbar durch Service-
leistungen an eine andere gemeinnützige Einrichtung. 

Mittlerweile hat das Bundesfinanzministerium (BMF) den Anwendungserlass zur Abgaben-
ordnung (AEAO) ergänzt und liefert Erläuterungen zur Auslegung der Neuregelung. 

Wann liegt ein planmäßiges Zusammenwirken vor? 

Das BMF definiert es als „das gemeinsame, inhaltlich aufeinander abgestimmte und koordi-
nierte Wirken von zwei oder mehreren steuerbegünstigten Körperschaften, um einen ihrer 
steuerbegünstigten Satzungszwecke zu verwirklichen.“ 

Ein planmäßiges Zusammenwirken liegt z. B. vor, wenn ein Krankenhaus eine zum Zweck-
betrieb nach § 67 AO gehörende Wäscherei auf eine GmbH ausgliedert und die Wäscherei 
weiterhin Leistungen an das Krankenhaus erbringt.  

Die Anforderung an den eigenen Beitrag einer Körperschaft – so das BMF – besteht darin, 
dass sie selbst arbeitsteilig zur Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke beitragen 
muss. Eine bloße Vergabe von Aufträgen für ein Projekt, ohne Eigenleistung in diesem Pro-
jekt selbst, ist deswegen z.B. nicht ausreichend. 

Beispiel: Die in eine GmbH ausgegliederte Krankenhauswäscherei fördert mittelbar den 
Zweck der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens durch ihre Leistungen an den 
gemeinnützigen Krankenhausträger. Der Krankenhausträger wiederum erbringt die eigentli-
chen gemeinnützigen Leistungen im Bereich des Gesundheitswesens. So tragen beide ar-
beitsteilig zur Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke bei. Das gilt ebenso wenn die 
GmbH Leistungen an weitere gemeinnütigen Krankenhäuser oder andere steuerbegünstigte 
Einrichtungen (z.B. Pflegeheime) erbringt. 

An Dauer und Umfang des Zusammenwirkens stellt das BMF nur geringe Anforderungen. 
Weder eine Wiederholungsabsicht noch eine finanzielle Eingliederung ist gefordern. Eine 
gesellschafts- oder verbandsrechtliche Einbindung ist nicht vorausgesetzt. 

Das Zusammenwirken – so das BMF – kann auch in der Weise erfolgen, dass mehrere Kör-
perschaften unterschiedliche Leistungselemente an einen selbst nicht steuerbegünstigten 
Dritten erbringen. Diese Leistungselemente müssen durch ihr Zusammenwirken aber einen 
gemeinsamen steuerbegünstigten Zwecks ergeben. 
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In der Gesetzesbegründung blieb offen, welche Leistungen im Rahmen solcher Kooperatio-
nen begünstigt sein können. Das BMF nennt als Beispiele gemeinschaftliche Serviceleistun-
gen, wie Buchhaltung oder Beschaffungsstellen sowie Nutzungsüberlassungen und Vermie-
tungen sein.  

Kooperationen mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

Für Kooperationen mit öffentlich-rechtlichen Organisationen grenzt das BMF die möglichen 
Beteiligten ein: Ein planmäßiges Zusammenwirken könne zwar auch mit steuerbegünstigten 
Betrieben gewerblicher Art (BgA) juristischer Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) erfol-
gen, nicht aber mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts als solchen.  

Zu den BgA der öffentlichen Hand, die für Kooperationen mit gemeinnützigen Einrichtung in 
Frage kommen können, gehören z.B. Verkehrsbetriebe, Krankenhäuser, Schwimmbäder, 
Kindergärten, Theater oder Bibliotheken. 

Satzungsvoraussetzungen 

Das Zusammenwirken mit anderen Körperschaften zur Verwirklichung des eigenen steuer-
begünstigten Satzungszwecks muss in der Satzung als Art der Zweckverwirklichung festge-
halten sein. Die Körperschaften, mit denen kooperiert wird, und die Art und Weise der Koo-
peration müssen in den Satzungen der Beteiligten bezeichnet werden.  

Diese Vorgabe schränkt den Anwendungsbereich der Neuregelung massiv ein. Sie ergibt 
sich weder aus dem Gesetzeswortlaut noch aus der Gesetzesbegründung. Es dürfte fraglich 
sein, ob dieses Auffassung des BMF von einem Finanzgericht bestätigt wird. 

Zweckbetriebseigenschaft 

Leistungen, die den gemeinsamen Zweck im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbe-
triebs verwirklichen, fallen nach den allgemeinen Regelungen (§§ 65 bis 68 AO) in den 
Zweckbetrieb. Für die Prüfung der Zweckbetriebseigenschaft wird die Gesamtleistung der 
beteiligten Organisationen betrachtet. Sind dabei die Anforderungen an einen Zweckbetrieb 
erfüllt, werden die Teilleistungen bei allen Beteiligten als Zweckbetrieb behandelt. 

Für Leistungen an nicht begünstigte Dritte gelten dann die allgemeinen Regelungen. Sie sind 
also nur ein Zweckbetrieb, wenn sie als eigenständige Leistungen die Voraussetzungen da-
für erfüllen. Sonst liegt ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor. 
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Rund um den Vereinsinfobrief 

 Kopieren! Verwenden Sie einzelne unsere Beiträge für Ihre Newsletter, Publikationen oder Zeitschriften – 
kostenlos und unverbindlich. Einzige Bedingung: Sie verweisen mit einem Link am Ende des Beitrages auf 
www.vereinsknowhow.de. 

 Empfehlen! Empfehlen Sie den Vereinsinfobrief, indem Sie ihn einfach weiterleiten. Danke! 
 Werben im Vereinsinfobrief: Infos zu Preisen und aktueller Abonnentenzahl unter 

www.vereinsknowhow.de/werbung.htm 

Verantwortlich für den Inhalt ist, soweit nicht anders angegeben: Wolfgang Pfeffer, Ringstr. 10, 19372 Drefahl 


